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Inhalt des Protokolls.
§ 272

Das Protokoll über die Haupt Verhandlung enthält:
1. den Ort und den Tag der Verhandlung;
2. die Namen der Richter, Geschworenen und Schöffen, 

des Beamten der Staatsanwaltschaft, des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle und des zugezogenen Dol
metschers;

3. die Bezeichnung der strafbaren Handlung nach der 
Anklage;

4. die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der 
Privatkläger, Nebenkläger, gesetzlichen Vertreter, Be
vollmächtigten und Beistände ;

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öf
fentlichkeit ausgeschlossen ist.

Anm.: Durch Art. 5 Ziff. 2 der 3. YO zur Vereinfachung der Strafrechts
pflege vom 29. Mai 1943 (RGBl. I S. 342) war Ziff. 4 geändert worden.

Weiterer Inhalt des Protokolls.
§ 273

(1) Das Protokoll muß den Gang und die Ergebnisse 
der Hauptverhandlung im wesentlichen wiedergeben und 
die Beobachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten er
sichtlich machen, auch die Bezeichnung der verlesenen 
Schriftstücke sowie die im Laufe der Verhandlung ge
stellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die 
Urteilsformel enthalten.

(2) Aus der Hauptverhandlung vor dem Amtsrichter und 
dem Schöffengerichte sind außerdem die wesentlichen Er
gebnisse der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen.

(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorganges 
in der Hauptverhandlung oder des Wortlauts einer Aus
sage oder einer Äußerung an, so hat der Vorsitzende die 
vollständige Niederschreibung und Verlesung anzuordnen. 
In dem Protokoll ist zu bemerken, daß die Verlesung 
geschehen und die Genehmigung erfolgt ist, oder welche 
Einwendungen erhoben sind.
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